
 

 

 

  

 Planfeststellung Unterlage 5 

 für den   
Neubau der B 64/83 Brakel/Hembsen bis Höxter 

1. Abschnitt 

Neubau  der B 64/83 Höxter/Godelheim bis Höxter 

von Bau-km 8,000 bis Bau-km 12,880 
 

Deckblatt „A“ zur Planfeststellung für den Neubau der B 64/83 Brakel/Hembsen bis Höxter 

1. Abschnitt  

Neubau der B 64/83 Höxter/Godelheim bis Höxter 

von Bau-km 8,000 bis Bau-km 12,880 

 
 

Regierungsbezirk : Detmold  

Kreis : Höxter 

Stadt/Gemeinde : Höxter und Beverungen 

Gemarkung : Höxter, Godelheim, Wehrden und Amelunxen 

 

Bauwerksverzeichnis 
- Regelungen Versorgungsleitungen - 

bestehend aus 30 Blatt 

  
 

Aufgestellt: 

Paderborn, 26.09.2017 

Der Leiter der  

Regionalniederlassung Sauerland-Hochstift 
I. A. 

 

 

gez. Dipl.-Ing. Lars Voigtländer 
   
 

Satzungsgemäß ausgelegen 

 

 

in der Zeit vom  

 

bis  (einschließlich) 

 

in der Stadt/Gemeinde 

 

  
 
Zeit und Ort der Auslegung sind mindestens eine Woche vor 

Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden. 

 

Stadt/Gemeinde  

 

 

 

  
(Unterschrift) 

 

(Dienstsiegel) 

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen Tage 

 

 

Detmold ,  

 

 

 

Bezirksregierung Detmold  

- Planfeststellungsbehörde - 

 
Im Auftrage 

 

 

 

  

(Unterschrift) 

 

 

 

 

 

(Dienstsiegel) 

 

In dieser Unterlage werden aus 

Datenschutzgründen Namen und 

Anschriften der Eigentümer der 

betroffenen Grundstücke nicht 

genannt! 



B 64/83 Brakel/Hembsen bis Höxter 
1. Abschnitt, Neubau der B 64/83 Höxter/Godelheim bis Höxter, Deckblatt „A“ 

 

Bemerkungen zum Bauwerksverzeichnis Deckblatt „A“ 
 
 - Regelungen Versorgungsleitungen -  
 

 
Im Bauwerksverzeichnis - Regelungen Versorgungsleitungen - vom 20.04.2011 wird 
durch dieses Deckblatt  
 

 
- die folgende lfd. Nr. neu hinzugefügt: 
 

429 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anmerkungen zum Bauwerksverzeichnis 
 

Die Abkürzungen haben folgende Bedeutung: 
 

 

BBergG Bundesberggesetz 

 

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz 

 

BMV Bundesministerium für Verkehr 

 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

 

BauNVO Baunutzungsverordnung 

 

BWaldG Bundeswaldgesetz 

 

BV Bauwerksverzeichnis 

 

DSchG Denkmalschutzgesetz 

 

EKrG Eisenbahnkreuzungsgesetz 

 

EKrV 1. Eisenbahnkreuzungsverordnung 

 

EEG NRW Landesenteignungs- und 

 -Entschädigungsgesetz 

  

FStrG Bundesfernstraßengesetz 

 

FStrKrV Bundesfernstraßenkreuzungs- 

 verordnung 

 

FlurbG Flurbereinigungsgesetz 

 

GV Grunderwerbsverzeichnis 

 

KrW-/AbfG  Kreislaufwirtschafts- 

 und Abfallgesetz 

   

LAbfG Landesabfallgesetz 

 

LFoG Landesforstgesetz 

 

LPlG Landesplanungsgesetz 

 

LWG Landeswassergesetz 

 

LG Landschaftsgesetz 

 

ODR Ortsdurchfahrtenrichtlinien 

 

StraKR Straßen-Kreuzungsrichtlinien 

 

StraWaKR Fernstraßen/ Gewässer- 

 Kreuzungsrichtlinien 

 

StrKrVO NRW Straßenkreuzungsverordnung 

 

StrWG NRW Straßen- und Wegegesetz des  

 Landes NRW 

 

StVO Straßenverkehrsordnung 

 

TKG Telekommunikationsgesetz 

 

UVPG Gesetz über die Umwelt- 

 verträglichkeitsprüfung 

 

UVPG NRW Gesetz über die Umweltverträglich- 

 keitsprüfung im Lande NRW 

 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 

 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

 

WaStrG Bundeswasserstraßengesetz 

 



 

lfd. 

Nr. 

 

Lage- 

Plan- 

Nr. 

 

Bau-km 

 

Bezeichnung 

a) bisheriger 

b) künftiger 
Eigentümer bzw. Unter-

haltungspflichtiger 

 

Vorgesehene Regelung 

 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 
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8,000  

bis 

12,800 

östl.  

der 

B 64n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahnkabel 

(DB Streckenfernmelde- 

kabel TFF 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

DB Netz AG 

Regionalbereich Nord 

Geschäftseinheit Regio-

nalnetze 

Anlagenmanagement 

I.NVR-N-A (P)  

Lindemannallee 3 

 

30173 Hannover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das längs der Bahnstrecke 2974 verlaufende Streckenfernmeldeka-

bel verläuft - wie in den Lageplänen dargestellt - von Bau-km 8,000 

bis Bau-km 12,800 überwiegend im östlichen Randbereich der Tras-

se der B 64n. 

 

Das Kabel wird verlegt bzw. umgebaut und - soweit erforderlich - 

gesichert. 

 

Die Kosten trägt mit Ausnahme des Kreuzungsbereichs mit der B 64 

alt bei Bau-km 11,970 die Bundesrepublik Deutschland (Bundes-

straßenverwaltung). 

 

Die Erhaltung des Kabels obliegt wie bisher der DB Netz AG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
für Kreuzung mit der B 
64 alt Nutzungsvertrag 
vom 12.11./17.11.1981 
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0,040 

bis  

0,191 

östlich 

der  

B 64 alt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekommunikationslinie 

(Fernmeldeleitung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Deutsche Telekom AG 

T-Com, PTI  Bielefeld 

Philipp-Reis-Platz 1 

 

33602 Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Telekommunikationslinie liegt - wie im Lageplan dargestellt - von 

Bau-km 0,040 bis Bau-km 0,191 auf der östlichen Seite der B 64 alt 

auf Straßengebiet. 

 

Sie wird im Zuge des Ausbaues der B 64 alt verlegt bzw. umgebaut 

und - soweit erforderlich - gesichert. 

 

Die Kosten trägt gemäß § 72 Abs. (3) TKG die Deutsche Telekom 

AG. 

 

Die Unterhaltung der Telekommunikationslinie obliegt wie bisher der 

Deutschen Telekom AG. 
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0,040 

bis  

0,191 

westlich 

der  

B 64 alt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekommunikationslinie 

(Fernmeldeleitung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Deutsche Telekom AG 

T-Com, PTI  Bielefeld 

Philipp-Reis-Platz 1 

 

33602 Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Telekommunikationslinie liegt - wie im Lageplan dargestellt - von 

Bau-km 0,040 bis Bau-km 0,191 westlich der B 64 alt. 

 

Sie wird im Zuge der Erstellung des Kreisverkehrs zur Anbindung 

der B 83n an die B 64 alt und B 64n gesichert und - soweit erforder-

lich - verlegt bzw. umgebaut. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Telekommunikationslinie obliegt wie bisher der 

Deutschen Telekom AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

lfd. 

Nr. 

 

Lage- 

Plan- 

Nr. 

 

Bau-km 

 

Bezeichnung 

a) bisheriger 

b) künftiger 
Eigentümer bzw. Unter-

haltungspflichtiger 

 

Vorgesehene Regelung 

 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 
 

B 64/83 Brakel/Hembsen bis Höxter 
1. Abschnitt, Neubau der B 64/83 Höxter/Godelheim bis Höxter, Deckblatt „A“                          Seite 4 von 30 

 

403 
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0,040 

bis  

0,191 

östlich 

der  

B 64 alt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gashochdruckleitung 

HD-Gasleitung PE 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Gas- und Wasserversor-

gung Höxter  

GmbH & Co. KG 

Hermannstraße 6 

 

37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Gashochdruckleitung verläuft - wie im Lageplan 

dargestellt - von Bau-km 0,040 bis Bau-km 0,191 auf der östlichen 

Seite der B 64 alt. 

 

Sie wird während des Ausbaues der B 64 alt gesichert und - soweit 

erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Gas- und Wasserversorgung Höx-

ter GmbH & Co. KG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Gashochdruckleitung obliegt wie bisher der 

Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rahmenvertrag vom 
29.04./11.05.1988 und 

Nutzungsvertrag vom 

18.03./24.06.1991 
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8,362 

der  

B 64n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferngasleitung L 390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

RWE Westfalen-Weser-

Ems AG 
Netzservice GmbH 

Weseler Straße 480 

 

48163 Münster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Ferngasleitung L 390 kreuzt - wie im Lageplan dar-

gestellt - in Bau-km 8,362 die Trasse der B 64n.  

 

Die vorhandene Ferngasleitung wird während des Neubaues gesi-

chert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut. 

 

Träger der Baumaßnahme ist die RWE Westfalen-Weser-Ems AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Ferngasleitung obliegt wie bisher der RWE 

Westfalen-Weser-Ems AG. 
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9,086 

und 

9,099 

der  

B 64n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekommunikationsli-

nien 

(Fernmeldeleitungen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Deutsche Telekom AG 

T-Com, PTI  Bielefeld 

Philipp-Reis-Platz 1 

 

33602 Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandenen Telekommunikationslinien kreuzen - wie im Lage-

plan dargestellt - in Bau-km 9,086 und Bau-km 9,099 - die Trasse 

der B 64n. 

 

Die vorhandenen Fernmeldeleitungen werden während des Neu-

baues gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Deutsche Telekom AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Fernmeldeleitungen obliegt wie bisher der 

Deutschen Telekom AG. 
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9,086 

der 

B 64n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserleitung 

DN 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Gas- und Wasserversor-

gung Höxter  

GmbH & Co. KG 

Hermannstraße 6 

 

37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene  Wasserleitung kreuzt - wie im Lageplan dargestellt 

- die Trasse der B 64n in Bau-km 9,086. 

 

Die vorhandene Wasserleitung wird während des Neubaues gesi-

chert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Gas- und Wasserversorgung Höx-

ter GmbH & Co. KG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Wasserleitung obliegt wie bisher der Gas- und 

Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG. 
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9,075 

bis 

9,120 

der 

B 64n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromleitungen 

NAYY 4X35, NYY 4X10 

und NAYY 4X120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 

 

33102 Paderborn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandenen Stromleitungen liegen - wie im Lageplan darge-

stellt - in der Trasse der B 64n und des auszubauenden Maibachs. 

 

Die vorhandenen Stromleitungen werden während des Neubaues 

gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut. 

 

Träger der Baumaßnahme ist die E.ON Westfalen Weser AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 
Die Unterhaltung der Stromleitungen obliegt wie bisher der E.ON 
Westfalen Weser AG. 
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9,224 

bis  

9,274 

der 

B 64n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromleitung 

NA2XS 3X1X120 a.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 

 

33102 Paderborn 

 

b) 

 

entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Stromleitung liegt - wie im Lageplan dargestellt - 

von Bau-km 9,224 bis Bau-km 9,274 in der Trasse der B 64n. 

 

Die vorhandene Stromleitung ist außer Betrieb und wird   soweit 

erforderlich - im Zuge der Baumaßnahme beseitigt. 

 

Die Kosten trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßen-

verwaltung). 
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der 

B 64n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromleitung 

NA2XS(F)2Y  3X1X120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 

 

33102 Paderborn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Stromleitung kreuzt - wie im Lageplan dargestellt - 

die Trasse der B 64n in Bau-km 9,280.  

 

Die vorhandene Stromleitung wird während des Neubaues gesichert 

und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut. 

 

Träger der Baumaßnahme ist die E.ON Westfalen Weser AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 
Die Unterhaltung der Stromleitung obliegt wie bisher der E.ON West-
falen Weser AG. 
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9,380 

der 

B 64n 
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a) und b) 

 

Gas- und Wasserversor-

gung Höxter  

GmbH & Co. KG 

Hermannstraße 6 

 

37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Wasserleitung kreuzt - wie im Lageplan dargestellt - 

die Trasse der B 64n in Bau-km 9,380. 

 

Die vorhandene Wasserleitung wird während des Neubaues gesi-

chert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Gas- und Wasserversorgung Höx-

ter GmbH & Co. KG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Wasserleitung obliegt wie bisher der Gas- und 

Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG. 
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a) und b) 

 

Gas- und Wasserversor-

gung Höxter  

GmbH & Co. KG 

Hermannstraße 6 

 

37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das vorhandene Steuerkabel kreuzt - wie im Lageplan dargestellt - 

die Trasse der B 64n in Bau-km 9,380. 

 

Das vorhandene Steuerkabel wird während des Neubaues gesichert 

und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Gas- und Wasserversorgung Höx-

ter GmbH & Co. KG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung des Steuerkabels obliegt wie bisher der Gas- und 

Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG. 
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und 
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Stromleitung 

NA2XS(F)2Y 3X1X120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 

 

33102 Paderborn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Stromleitung verläuft ab Maygadessen am nördli-

chen Rand der „Friedhofstraße“. In Höhe des Sportgeländes knickt 

sie ab und verläuft dann weiter oberhalb parallel zur Sportplatzbö-

schung. Die Stromleitung kreuzt die Trasse der B 64n - wie im La-

geplan dargestellt - in Bau-km 9,382 und 9,410. Sie liegt außerdem 

von Bau-km 0,330 bis Bau-km 0,550 in der Trasse des neuen Ver-

bindungsweges zwischen „Friedhofstraße“ und „Bruchweg“.  

 

Die vorhandene Stromleitung wird während des Neubaues gesichert 

und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut. 

 

Träger der Baumaßnahme ist die E.ON Westfalen Weser AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 
Die Unterhaltung der Stromleitung obliegt wie bisher der E.ON West-
falen Weser AG. 
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a) und b) 

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 
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Die vorhandenen Stromleitungen liegen - wie im Lageplan darge-

stellt - von Bau-km 9,375 bis Bau-km 9,514 im Trassenbereich der  

B 64n. 

 

Die vorhandenen Stromleitungen werden während des Neubaues 

gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut. 

 

Träger der Baumaßnahme ist die E.ON Westfalen Weser AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 
Die Unterhaltung der Stromleitungen obliegt wie bisher der E.ON 
Westfalen Weser AG. 
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a) und b) 

 

Deutsche Telekom AG 

T-Com, PTI  Bielefeld 

Philipp-Reis-Platz 1 

 

33602 Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandenen Fernmeldeleitungen kreuzen - wie im Lageplan 

dargestellt - in Bau-km 9,382 und 9,397 die Trasse der B 64n. Von 

hier zweigt eine der beiden Fernmeldeleitungen ab. Sie verläuft auf 

der westlichen Seite des Bahndammes bis Bau-km 11,980 und ab 

hier bis zum Ende der Baustrecke bei Bau-km 12,880 innerhalb des 

vorhandenen und teilweise wiederherzustellenden Fußweges. 

 

Die vorhandenen Fernmeldeleitungen werden während des Neu-

baues gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Deutsche Telekom AG. 

 

Sofern die Fernmeldeleitungen auf Straßengebiet liegen, trägt die 

Deutsche Telekom AG die Kosten gemäß § 72 Abs. 3 TKG. Ansons-

ten wird die Kostentragung außerhalb dieses Planfeststellungsver-

fahrens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Fernmeldeleitungen obliegt wie bisher der 

Deutschen Telekom AG. 
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Stromleitung 

NA2XS(F)2Y 3X1X120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 

 

33102 Paderborn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stromleitung kreuzt die Trasse des „Bruchweges“ - wie im Lage-

plan dargestellt - in Bau-km 0,645. Ab hier verläuft sie parallel zum 

nördlichen Fahrbahnrand des „Bruchweges“ bis Bau-km 0,465, wo 

sie in den Wirtschaftsweg ins Taubenborn abknickt. 

 

Die vorhandene Stromleitung wird während des Neubaues gesichert 

und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut. 

 

Träger der Baumaßnahme ist die E.ON Westfalen Weser AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 
Die Unterhaltung der Stromleitung obliegt wie bisher der E.ON West-
falen Weser AG. 
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und  
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Telekommunikationslinie 

(Fernmeldeleitung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Deutsche Telekom AG 

T-Com, PTI  Bielefeld 

Philipp-Reis-Platz 1 

 

33602 Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Fernmeldeleitung liegt - wie im Lageplan dargestellt 

- von Bau-km 0,400 bis Bau-km 0,050 nördlich des auszubauenden 

„Bruchweges“. Ab hier knickt sie in südliche Richtung in die B 64 alt 

ab. 

 

Die vorhandene Fernmeldeleitung wird während des Aus- bzw. 

Neubaues gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umge-

baut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Deutsche Telekom AG. 

 

Sofern die Fernmeldeleitung auf Straßengebiet liegt, trägt die Deut-

sche Telekom AG die Kosten gemäß § 72 Abs. 3 TKG. Ansonsten 

wird die Kostentragung außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Fernmeldeleitung obliegt wie bisher der Deut-

schen Telekom AG. 
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Telekommunikationslinie 

(Fernmeldeleitung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Deutsche Telekom AG 

T-Com, PTI  Bielefeld 

Philipp-Reis-Platz 1 

 

33602 Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Fernmeldeleitung liegt - wie im Lageplan dargestellt 

- auf der östlichen Seite der B 64 alt. 

 

Die vorhandene Fernmeldeleitung wird während des Aus- bzw. 

Neubaues gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umge-

baut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Deutsche Telekom AG. 

 

Sofern die Fernmeldeleitung auf Straßengebiet liegt, trägt die Deut-

sche Telekom AG die Kosten gemäß § 72 Abs. 3 TKG. Ansonsten 

wird die Kostentragung außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Fernmeldeleitung obliegt wie bisher der Deut-

schen Telekom AG. 
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0,368 

des 

„Bruch-
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bis  
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a) und b) 

 

Gas- und Wasserversor-

gung Höxter  

GmbH & Co. KG 

Hermannstraße 6 

 

37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Wasserleitung kreuzt - wie im Lageplan dargestellt - 

den Bruchweg in Bau-km 0,368. Ab hier verläuft sie im auszubauen-

den „Bruchweg“ bis zur B 64 alt und knickt hier wiederum in nördli-

che Richtung ab mit Weiterverlauf auf der östlichen Seite der B 64 

alt. 

 

Die vorhandene Wasserleitung wird während des Aus- bzw. Neu-

baues gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Gas- und Wasserversorgung Höx-

ter GmbH & Co. KG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Wasserleitung obliegt wie bisher der Gas- und 

Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG. 
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Telekommunikationslinie 

(Fernmeldeleitung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Deutsche Telekom AG 

T-Com, PTI  Bielefeld 

Philipp-Reis-Platz 1 

 

33602 Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Fernmeldeleitung kreuzt - wie im Lageplan darge-

stellt - in Bau-km 11,883 die Trasse der B 64n, der Bahn und der    

B 64 alt. Ab hier verläuft sie östlich parallel der B 64 alt. Sie quert die 

Straße zur Freizeitanlage und den Hechtgraben und knickt dann in 

östliche Richtung ab. 

  

Die vorhandene Fernmeldeleitung wird während des Aus- bzw. 

Neubaues gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umge-

baut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Deutsche Telekom AG. 

 

Sofern die Fernmeldeleitung auf Straßengebiet liegt, trägt die Deut-

sche Telekom AG die Kosten gemäß § 72 Abs. 3 TKG. Ansonsten 

wird die Kostentragung außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Fernmeldeleitung obliegt wie bisher der Deut-

schen Telekom AG. 
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a) und b) 

 

Gas- und Wasserversor-

gung Höxter  

GmbH & Co. KG 

Hermannstraße 6 

 

37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene  Wasserleitung verläuft - wie im Lageplan darge-

stellt - im zurück zu bauenden Bereich der B 64 alt zwischen der 

Zufahrt zum Kieswerk und Bau-km 11,940 der B 64n auf der östli-

chen Seite der B 64 alt, „Godelheimer Straße“. Hier knickt sie in 

östliche Richtung ab und verläuft weiter innerhalb des vorhandenen 

Radweges Richtung Höxter. 

 

Die vorhandene Wasserleitung wird während des Rückbaues der    

B 64 alt gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Gas- und Wasserversorgung Höx-

ter GmbH & Co. KG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Wasserleitung obliegt wie bisher der Gas- und 

Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG. 
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Wasserleitung 

DN 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Gas- und Wasserversor-

gung Höxter  

GmbH & Co. KG 

Hermannstraße 6 

 

37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene  Wasserleitung knickt - wie im Lageplan dargestellt - 

von der vorhandenen Wasserleitung BV.-Nr. 420 in westliche Rich-

tung ab, kreuzt die B 64 alt, die Bahn und die B 64n in Bau-km 

11,958 und verläuft weiter entlang der süd- östlichen Seite des Wirt-

schaftsweges „Am Taubenborn“ bis zur Bundeswehranlage. 

 

Die vorhandene Wasserleitung wird während des Neubaues der      

B 64n, der Verlegung des Hechtgrabens und des Rückbaues des 

Wirtschaftsweges „Am Taubenborn“ gesichert und - soweit erforder-

lich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Gas- und Wasserversorgung Höx-

ter GmbH & Co. KG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Wasserleitung obliegt wie bisher der Gas- und 

Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG. 
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3 

und 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,971 

der 

 B 64n, 

entlang 

des Wirt-

schafts-

weges 

„Am 

Tauben-

born“ 

und  

Bau-km 

1,590 

des 

„Bruch-

weges“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telekommunikationslinie 

(Fernmeldeleitung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Deutsche Telekom AG 

T-Com, PTI  Bielefeld 

Philipp-Reis-Platz 1 

 

33602 Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Fernmeldeleitung knickt - wie im Lageplan darge-

stellt - von der vorhandenen Fernmeldeleitung BV.-Nr. 414 bei Bau-

km 11,971 in westliche Richtung ab und verläuft weiter entlang der 

süd- östlichen Seite des Wirtschaftsweges „Am Taubenborn“ bis zur 

Bundeswehranlage bei Bau-km 1,590 des „Bruchweges“. 

 

Die vorhandene Fernmeldeleitung wird während des Neubaues der 

B 64n, des Rückbaues des Wirtschaftsweges „Am Taubenborn“ 

sowie des Ausbaues des „Bruchweges“ gesichert und - soweit erfor-

derlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Deutsche Telekom AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Fernmeldeleitung obliegt wie bisher der Deut-

schen Telekom AG. 
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11,964 

der 

B 64n, 

entlang 

des Wirt-

schafts-

weges 

„Am 

Tauben-

born“ 

sowie 

entlang 

der  

B 64 alt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromleitung 

NA2XS(F)2Y  3X1X120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 

 

33102 Paderborn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Stromleitung kreuzt - wie im Lageplan dargestellt - 

in Bau-km 11,964 die Trasse der B 64n, die Bahn und die B 64 alt. 

In östliche Richtung verläuft sie weiter entlang des Hechtgrabens 

sowie in südliche Richtung weiter entlang der B 64 alt. In westliche 

Richtung verläuft sie weiter entlang der süd- östlichen Seite des 

Wirtschaftsweges „Am Taubenborn“ bis zum Wirtschaftsweg zwi-

schen den Fischteichen, in dem sie dann weiter verläuft.  

 

Die vorhandene Stromleitung wird während des Neubaues der        

B 64n, der Verlegung des Hechtgrabens sowie des Rückbaues des 

Wirtschaftsweges „Am Taubenborn“ und der B 64 alt gesichert und - 

soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut. 

 

Träger der Baumaßnahme ist die E.ON Westfalen Weser AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 
Die Unterhaltung der Stromleitung obliegt wie bisher der E.ON West-
falen Weser AG. 
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und  
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11,933 

der  

B 64n 

und 

entlang 

des Wirt-

schafts-

weges 

„Am 

Tauben-

born“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromleitung 

NAYY  4X120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 

 

33102 Paderborn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Stromleitung kreuzt - wie im Lageplan dargestellt - 

in Bau-km 11,933 die Trasse der B 64n und verläuft dann weiter 

entlang der süd- östlichen Seite des Wirtschaftsweges „Am Tauben-

born“ bis zur Bundeswehranlage.  

 

Die vorhandene Stromleitung wird während des Neubaues der        

B 64n, sowie des Rückbaues des Wirtschaftsweges „Am Tauben-

born“ gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut. 

 

Träger der Baumaßnahme ist die E.ON Westfalen Weser AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 
Die Unterhaltung der Stromleitung obliegt wie bisher der E.ON West-
falen Weser AG. 
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3  

und  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,967 

und 

11,972 

der  

B 64n 

sowie. 

entlang 

des Wirt-

schafts-

weges 

„Am 

Tauben-

born“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromleitungen 

NEKBA 3x25 a.B. und 

3x120 a.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 

 

33102 Paderborn 

 

b) 

 

entfällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandenen Stromleitungen kreuzen - wie im Lageplan darge-

stellt - die Trasse der B 64n in Bau-km 11,967 und 11,972. Im Wei-

terverlauf liegt eine der Stromleitungen auf der süd- östlichen Seite 

des Wirtschaftsweges „Am Taubenborn“, die andere verläuft weiter 

in westliche Richtung. 

 

Die vorhandenen Stromleitungen sind außer Betrieb. Sie werden      

- soweit erforderlich - im Zuge der Baumaßnahme beseitigt.  

 

Die Kosten trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßen-

verwaltung). 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,812 

bis 

12,880 

östlich 

der  

B 64n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromleitung 

NYCY 3x16/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

E.ON Westfalen Weser AG 

Tegelweg 25 

 

33102 Paderborn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Stromleitung verläuft - wie im Lageplan dargestellt - 

von Bau-km 12,812 bis Bau-km 12,880 östlich der B 64n. 

 

Die vorhandene Stromleitung wird während des Neubaues gesichert 

und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die E.ON Westfalen Weser AG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 
Die Unterhaltung der Stromleitung obliegt wie bisher der E.ON West-
falen Weser AG. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,828 

bis 

12,948 

östlich 

der  

B 64 alt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserleitung 

DN 200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Gas- und Wasserversor-

gung Höxter  

GmbH & Co. KG 

Hermannstraße 6 

 

37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Wasserleitung verläuft - wie im Lageplan dargestellt 

- von Bau-km 12,828 bis Bau-km 12,948 auf der östlichen Seite der 

B 64 alt. 

 

Die vorhandene Wasserleitung wird während des Aus- bzw. Neu-

baues gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Gas- und Wasserversorgung Höx-

ter GmbH & Co. KG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Wasserleitung obliegt wie bisher der Gas- und 

Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG. 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,825 

bis 

12,945 

östlich 

der  

B 64 alt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWH Gasleitung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

Gas- und Wasserversor-

gung Höxter  

GmbH & Co. KG 

Hermannstraße 6 

 

37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Gasleitung verläuft - wie im Lageplan dargestellt - 

von Bau-km 12,825 bis Bau-km 12,945 auf der östlichen Seite der B 

64 alt. 

 

Die vorhandene Gasleitung wird während des Aus- bzw. Neubaues 

gesichert und - soweit erforderlich - verlegt bzw. umgebaut.  

 

Träger der Baumaßnahme ist die Gas- und Wasserversorgung Höx-

ter GmbH & Co. KG. 

 

Die Kostentragung wird außerhalb dieses Planfeststellungsverfah-

rens geregelt. 

 

Die Unterhaltung der Gasleitung obliegt wie bisher der Gas- und 

Wasserversorgung Höxter GmbH & Co. KG. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,122  

der  

B 64n 

bzw. 

Bahn-km 

36,245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSM-R Streckenfunk-

stelle incl. Mast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) und b) 

 

DB Netz AG 

Regionalbereich Nord 

Geschäftseinheit Regio-

nalnetze 

Anlagenmanagement 

I.NVR-N-A (P)  

Lindemannallee 3 

 

30173 Hannover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die GSM-R Streckenfunkstelle incl. Mast steht – wie im Lageplan 

dargestellt - in der Trasse der B 64n und muss an einem noch ge-

meinsam festzulegenden Standort neu errichtet werden.  

Der künftige Standort wird im Einvernehmen mit der DB Netz AG 

festgelegt. 

 

Träger der Baumaßnahme ist die DB Netz AG. 

 

Die Kosten trägt die Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßen-

verwaltung). 

 

Die Erhaltung der GSM-R Streckenfunkstelle incl. Mast obliegt wie 

bisher der DB Netz AG.  

 

Einzelheiten werden in einer zwischen der Bundesrepublik Deutsch-

land (Bundesstraßenverwaltung) und der DB Netz AG abzuschlie-

ßenden Vereinbarung geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue Bauwerksverzeichnisnummer 
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